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An das 

Ar!) I-SN - .A65/HE 

Cf I 
K�l\IER DER ",YIRTSCHAFTSTRECl1ÄKDER 

081 �'IEN ... -111. BENNOPL .... TZ 4/1 / / TELEFION "21872-0. 
\ 

. LEX 112�64 TELEGRAMMADRESSE WlTREUKA WIEN DVR: 0459402 

Bundesministerium für 
soziale Verwaltung 

Stubenring 1 
1010 W i e n 

IHR ZEICHEN IHRE NACHRICKT VOM UNSER ZEICHEN DATUM 

l064/85/Dr.dchn/St 

BETRIFFT; 

Zl.20.041/39-la/85 9.7.1985 
I 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Allgemeine Sozialversicherungsgesetz geän ert 
wird (41.Novelle zum ASVG) i 

12.9.1985 

Die Kammer der Wirtschaftstreuhänder dankt fü die Übersendung 

des im Betreff zitierten Gesetzesentwurfes un� nimmt innerhalb 

der gestellten Frist vor allem zu jenen Besti*mungen Stellung, 

die zum Berufsstand der Wirtschaftstreuhänder in engerer Bezie­

hung stehen. 

Zu den einzelnen Vorschlägen: 

Zu Art.I Z.16 (§ 40 ASVG) 

Die Kammer der Wirtschaftstreuhänder bedenkt lim Zusammenhang mi t 

der vorgesehenen Neuregelung wie auch bei deni nachfolgenden Ände­

rungsvorhaben stets die finanzielle Situation in der sich die 

österreichische Pensionsversicherung zur Zeit befindet. Sie be­

grüßt daher die Ausdehnung der Meldeverpflichtung auf Leistungs­

werber, zumal sich in der Vergangenheit gezeigt hat, daß der Pen­

sionsversicherung durch ein Fehlen einer sol hen Regelung finan­

zielle Verluste erwachsen. Im übrigen erlaub sich die Kammer, 

anzumerken, daß die Verpflichtung des Versic erungsträgers, den 

Umfang der Meldepflicht nachweislich zur Ren tnis zu bringen, 

auch auf jenen Personenkreis ausgedehnt werden sollte, dem be­

reits eine Leistung zuerkannt wird. 

. / . 
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Zu Art. I Z.18 lit.d (6 49 Abs.3 Z.26 ASVG) 

4 

t "-- • 

Die Freistellung der Kündigungsentschädigung von der Bei­

tragsentrichtung in der gesetzlichen Sozialversicherung erscheint 

der Kammer der Wirtschaftstreuhänder nicht zielführend, da 

der Kündigungsentschädigung in wirtschaftlicher Hinsicht 

der Charakter eines Entgelts nicht ganz abgesprochen werden 

kann. Die schwierige Aufbringung der Mittel für die Sozial­

versicherung sollte auch in diesem Belang nicht außer Betracht 

gelassen werden. 

Zu Art. I Z.24 (6 67 Abs.5 bis 11 ASVG) 

Die Kammer der Wirtschaftstreuhänder begrüßt aus gesamtwirt­

schaftlicher Sicht und vor allem auch mit Rücksicht auf die 

Arbeitsplatzsicherung die Haftungsbeschränkung des Erwerbers 

eines Betriebes aus einer K onkursmasse oder im Zuge eines 

Vollstreckungsverfahrens (Abs. 5). 

Der neue Abs. 9 sieht - wie die Erläuterungen ausführen -

in Analogie zu § 16 BAD eine Haftung bestimmter (dem Betriebs­

inhaber nahestehender) Eigentümer von Wirtschaftsgütern, 

die dem Betrieb dienen, vor. �s handelt sich dabei um den 

Personenkreis der Angeh örigen des ebenfalls neuen Abs. 6 :.1-3. 

In diesem Zusammenhang weist die Kammer cer �ir:schafts:reuh�nder 

darauf h i�, daß der VFGH mit �rkenntnis vom 27.9.�984, 

G 2. 3 D / 8 L - 8 die v; 0 r te " ein e s sei n e r A n 0 e hör i 0 e n (§ 2 S) 0 der " 

im ersten Satz des § 16 BAD als verf as su n gsw i d r i g  aufgehoben 

h at. Die Kundmach ung der Aufhebung erfolgte am 25.10.1984 

im BGBL 19E:4/409. 
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In seinem aufhebenden Erkenntnis führt der VrGH aus. daß 

das Angehörigenverhältnis für sich allein nicht ausreiche, 

eine steuerliche oder sozialversicherungsrechtliche Schlechter­

stellung sachlich zu begründen. Dabei verweist der VFGH auch 

auf die Aufhebung gleichartiger Bestimmungen im ASVG und 

GSPVG (Slg 6345/1970, 6 772/1972. 6 948/ 1972). 

Die Kammer der Wirtschaftstreuhänder stellt daher fest, daß 

der neue Abs. 9 verfassungsrechtlich zumindest bedenklich 

ist, der in den Erläuterungen enthaltene Bezug auf § 16 BAD 

ist aber jedenfalls unzutreffend. weil die Bestimmung, auf 

die Bezug genommen wird , durch das vorstehende Erkenntnis 

mit dem Tage der Kundmachung aufgehoben wurde und daher nicht 

mehr dem Rechtsbestand angehört. 

Die Kammer der Wirtschaftstreuhänder empfie�lt daher dringend, 

die im Entwurf enthaltene Bestimmung des § 7 Abs. 9 ersatzlos 

fallen zu lassen. 

Die vorstehenden Ausführungen bezieht die K mmer der Wirt­

schaftstreuhänder in vollem Umfange auch au den neu vorge-

s chlagenen F.b s .  6 :  

E s  i s t  nicht einzu s ehen, daß dann, wenn ein Betrieb auf eine 

der in den :i ffern 1 bi s 3 ce s �bs. 6 genanh�en Personen 

ü bergeh t , die Haftung die s e s  5etrieD s nachfolger s ohne RUck s ich� 

auf das dem Betrieb s übergang zugrundeliegende Recnt s ge s chift -

s omit z.B. auch im Falle eine s Pach:verhil:ni s s e s  - eintreten 

sol 1 . 

Auch fUr die s e  neue Be s timmung scheint der Kammer oer �irt­

SChaftstreuhänder unter Berück s ichtigung de s vorgenannten 

Erkenntnisses des VFGH eine s achliche Rechtfer:igung nicht 

gegeben zu sein. 
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Der neue Abs.l1 soll die Haftung der Notare, Rechtsanwälte 

und Wirtschaftstreuhänder wegen Handlungen begründen, die 

sie in Ausübung ihres Berufes bei der Beratung in Beitrags­

sachen vorgenommen haben. 

Die Kammer der Wirtschaftstreuhänder verkennt dabei nicht, 

daß sich der vorgeschlagene Gesetzestext an § 9 Abs. 2 BAD 

anlehnt und damit die Haftung für die genannte Personengruppe 

auch für den Bereich des ASVG auf die Verletzung von Berufs­

vorschriften eingeschränkt wird., sie ist jedoch der Meinung, 

daß die Formulierung lIin Ausübung ihres Berufes bei der Beratung 

in BeitragssachenIl im Zusammenhang mit dem Hinweis auf Abs.1D 

unter Umständen zu weit und nicht dem Gesetzeszweck entsprechend 

ausgelegt werden könnt�: 

Der vorgeschlagene Abs.l 0 begründet die Haftung der zur Ver­

tretung juristischer Personen berufenen Personen und die 

oesetzlichen Vertreter natürlicher Personen - unter diesen 

Personen sind jedoch nicht etwa bevollmächtigte Vertreter 

sondern nur vertretungsbefugte Organe (wie etwa Geschäfts­

führer oder Vorstand) bzw. IIgesetzlichell (also nicht "bev oll­

mächtigte") Vertreter zu verstehen. 

Die Kammer der Wirtschaftstreuhänder vermeint daher, daß 

im Rahmen des Abs.ll zumindest klarg estellt werden mÜ5!E, 

daß dieser nur insoweit auf den dort genannten Personenkreis 

a n Z u vi end e n ist, als dieser mit dem im Abs.10 genannten Per-

sonenkreis n"r ... , dann, v}enn i�o�arE, r:e:n:s-

anwälte oder Wirtschaftstreuhänder entweder zur Vertretuns 

juristischer Personen "berufen" oder gesetzliche Ver:reter 

natür l icher P ersonen sin d . 

Im übrigen erlaubt sich die Kammer der Wirtschaftstreuh�nder, 

darauf hinzuweisen, daS die B eratung in Beitragssachen nich: 

unter die Vor behalt saufgaben ge�. §§ 21-33 der Wirts:�aftstre�­

händer-Berufsordnung fällt und die Wirtschaft streuhänder 

somit die Beratung in Be it ragssa chen nur als ServicE1E�stuns 

für ihre Mandanten betrac Gten . 

10/SN-165/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)4 von 11

www.parlament.gv.at



- 5 -

Der Kammer der Wirtschaftstreuhänder scheint es daher nicht 

vertretbar, ihren Mitgliedern für solche. nicht in den Rahmen 

der Vorbehaltsaufgaben fallende Handlungen zusätzliche Haftungen 

aufzuerlegen, wenn diese auch - wie die K ammer der Wirtschafts­

treuhänder bereits positiv vermerkt hat - auf das Vorliegen 

einer Verletzung der Berufspflichten eingeschränkt sind. 

Es darf dabei auch nicht übersehen werden, daß in jenen Fällen, 

in denen die den Dienstgebern nach den §§ 33 und 34 ASVG 

obliegenden Pflichten einem Wirtschaftstreuhänder im Wege 

der Bevollmächtigung § 35 Abs. 3 ASVG übertragen werden. 

dieser bereits nach den Bestimmungen der §§ 11f Abs.3 und 

113 Abs.5 ASVG zur Haftung für Geldstrafen bzw� Beitragszuschläge 

herangezogen werden kann. 

Im Sinne der vorstehenden Ausführungen der K ammer der Wirt­

schaftstreuhänder ist daher den Wirtschaftstreuhändern nicht 

zuzumuten, daß sie darüber hinaus auch noch für etwaige Bei-
I 

tragsschulden ihrer Klienten haften sollen. 

Die derzeit im ASVG vorgesehenen Sicherungsmaßnahmen scheinen 

der Kammer der Wirtschaftstreuhänder ausreichend zu sein, 

ein Bedürfnis nach Ausweitung der Haftungsbestimmungen für 

Wirtschaftstreuh�nder besteht demnach nicht, die Kammer der 

Wirtschaftstreuhänder ersucht daher dringend, den im § 67 
ASVG neu vorgeschlagenen Abs. 11 ersa�zlos �allen zu lassen. 

Zu Art. I Z.25 (6 69 ASVG) 

Der geplanten Neuregelung der Rückforderung ungebührlich 

entrichteter B eiträge kann sowohl in inhaltlicher als auch 

in tex �licher Hinsicht nicht uneingeschränkt b�igetre:en 

werden. Der Kammer der �irtschaftstreuhänder erschiene es 

angezeigt, die gegenwärtige Möglichkeit oes Versicherungsträgers, 

die Ungebührlichkeit einer Beitragsentrichtung anzuerkennen, 

auch in Hinkun�t bestehen zu lassen. 
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Vor allem sollte in der Pensionsversicherung, sobald der 

Tatbestand einer ungebührlichen Beitragsentrichtung gegeben 

ist, für den Versicherten uneingeschränkt die Mbglichkeit 

bestehen, die von ihm gezahlten Beträge zurückfordern zu 

können; dabei ist nicht zu vergessen, daß der VerSiCherungsträger 

oft durch geraume Zeit die Beiträge finanziell nutzen konnte. 

Anders wären jene Fälle zu beurteilen, in denen ein Versi­

cherungsrisiko, speziell in der Krankenversicherung, einen 

bestimmten Zeitraum hindurch getragen wurde. Hier kann zweifellos 

nicht von einer Bereicherung des Versicherungsträgers - wie 

etwa in der PenSionsversicherung, in der eine Beitragsleistung 

im Falle der Ungebührlichkeit keine Gegenleistung findet -

gesprochen werden. 

Im übrigen wäre nach hiesiger Auffassung im 1. Satz des Abs. 2 

die Formulierung " • . .  für den gesamten Zeitraum . • . 11 näher 

zu präzisieren, weil es sich ja auch um mehrere zeitlich 

voneinander getrennte Beitragszeiträume handeln kann. 

Letztlich darf an dieser Stelle auch auf Art. VI Abs.4 Bezug 
-

genommen werden. Nach Ansicht der Kammer der Wirtschaftstreu-

händer muß die dort vorgesehene Regelung ins Leere gehen, 

da für die Zeit vor dem Jänner 1986 eine Verjährung des Rück­

Tor der u n 9 s r e c h t e s n ich t vor 9 e s ehe n VI a r un d d a her von 11 n 0 C h 

nichtlJ verjährten RUckforderungen, die vor delT: �.l.86 entstanden 

sind, gar nicht gesprochen 

Zu Art. _ ::.28 (�80 P,bs.l 

. , 
\'1 e r 0 e n K a n n . 

Die Kammer der Wirtschaftstreuhänder er l a u D t sich hiezu ledig­

lich anzumerken, daß inr die Herausnahme bestimmter Aufwendungen 

bei der Berechnung der Ausfallshaftung des Bundes aus �ioui­

ditätsgründen nicht u�bedenkli:h und überdies sys�emwidrig 

erscheint. 
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Zu Art. J Z.29 (§ 84 Abs. 2  ASVG ) 

Die K ammer der Wirtschaftstreuhänder begrüßt die Verbesserung 

der Dotierung des Unterstützungsfonds. da damit dem Sozial­

versicherungsträger die Möglichkeit eröffnet w rd. in Not­

fällen verstärkt Hilfestellung anzubieten. 

Zu Art. I Z.33 (� 107 Abs . 2 ASCG ) 

D ie K ammer der Wirtschaftstreuhänder glaubt in�der Neufassung 

erhebliche Anwendungsschwierigkeiten zu erkenn n. Ihr erschiene 

vor allem eine Präzisierung der Sorgfaltspflic t des Ver­

sicherungsträgers am Platz. 

Im übrigen gibt die K ammer zu bedenken. daß mit Rücksicht 

auf die finanzielle SituatiDn der Pensionsversicherungsträger 

und die ständige Rechtsprechung des Höchstgerichtes die geplante 

Einschränkung des Rückforderungsrechtes nochma1s einer Prüfung 

unterzogen werden sollte. Nicht zu übersehen i�t nämlich, 

daß es sich bei Leistun;süberbezligen um ob jekt�v zu Unrecht 

entgegengenommene Betr äge handelt , für die die V e rsicher ten­

gemeinschaft aufzukommen hat. 

Es ist nämlich nicht einzusehe�, wa r um im Zusammenhang mit 

dem Rückfor deruilssr e::ht die Ver:7leicung vor, ;;a:h:'enen eir,ze-Iner 

Per sonen gegenüber dem Inter esse de r Riskengemeinschaft in 

den Vor de r g r und gestellt wir d, wäh r end ande re Änderungsvo r­

schläge (z.B. i.Z.m. de r geplanten Neueinfüh rung des § 4 

(4) GSVG oder E rgänzung des § 123 (9 ) ASVG) ge�ade �1: dem 

Inter esse de r Riskengemeinschaft begr ünde: we r den. 

Zu Art. 1 Z.35 14t.2 (I:; 
J 

"_'"_!3 Ahc. 1) - - - . - ( 

Nach der zeit geltende r Gesetzeslage kann ein Beit r agszuschlag 

i m Fall e ein e s M e 1 d e ver s t 0 ß e s Dis zum z vi e i f a ehen ;0, u s maß de r 

n ach z u z a h 1 e n c: e n Bei t r ä ge vor ge s e h r  i e ben \'1 Erd e n!, für die Ver-
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hängung eines Beitragszuschlages gerr.. § 113 Abs.l ist somit 

Voraussetzung, daß im Zusammenhang mit dem Meldeverstoß tat­

sächlich Beiträge nachzuzahlen sind. Gleichzeitig schließt 

die Verhängung eines Beitragszuschlages die Festsetzung von . . 
Verzugszinsen gern. § 59 Abs.l ASVG aus. 

Nach dem vorliegenden G esetzesentwurf kann ein Beitragszu­

schlag im Falle eines Meldeverstoßes bis zum Doppelten jener 

Beiträge vorgeschrieben werden, die auf die Zeit ab Beginn 

der Pflichtversicherung bis zur Feststellung des Fehlens 

der Anmeldung bzw. bis zur Feststellung des Entgeltes durch 

den Versicherungsträger entfallen. 

Der § sS Abs.l ASVG bleibt nach der vorgeschlagenen Fassung 

unverändert, sodaß Verzugszinsen weiterhin nur in jenen Fällen 

festgesetzt werden können, in denen Beitragszuschläge gem� 

§ 113 Abs.l ASVG nicht vorgeschrieben werden. 

Dies bedeutet aber, daß Meldeverstöße in Zukunft in gleicher 

Weise mit Beitragszuschlägen zu belegen sind, unabhängig 

davon, ob die mit der Anmeldung zusammenhängenden Beiträge 

entrichtet werden oder nicht! 

Die Kammer der Wirtschaftstreuh�nder empfiehlt, diese Aus­

wirkung nochmals zu Uberdenken und erachtet es als sehr bE­

denklich, die Differenzierung der Höhe der ßeitragszusch:äge 

je nachde�, c� die 5eitr�ge en:rich:e: worden sin� edel" nicht, 

dem Ermessen Des Versicherungs:rigers zu Uberlassen - nocn 

dazu, wo auch Der derzeit letztE Sa:z des § 113 Abs.l in 

der v.1 E: i s e 9 e � n der t Vi e r :J e n sol 1 I d a 5 er d i e 'v.1 0 r : f 0 -I � e il .  . . G 2. S 

Ausmaß Der nachzuzanlenden 5ei:rägs 11 n l cht mehr enthäi: 

und somit die Tatsache, ob inf olge eines �eldeverstoßes 5ei­

träge nachzuzahlen sind oder nicht, bei der Festsetzung OES 

Beitragszuschlages ( neben den wirtschaftlichen Verhil:nissen 

des Beitragsschuldners) zumindest dem Gese:zesvorschlag en�­

sprechend in Zukunft nicht mehr zu berücksichtigen ist. 

• • 
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Den Erläuterungen ist im Zusammenhang mit der NeueinfUhrung 

einer Untergrenze für den Beitragszuschlag zu ,entnehmen, 

daß damit die Krankenversicherungsträger nicht! mehr der Belastung 

ausgesetzt würden, auch bei kleinen, auf Melde�erstöße zurück­

zuführenden Beitragsrückständen jedesmal erst � ie Verzugszinsen 

gen au ausrechnen und vorschreiben zu müssen. 

Nach Ansicht der Kammer der Wirtschaftstreuhänder geht die 

vorgeschlagene Lösung ins Leere: Nach dieser darf 'Ider Beitrags­

zuschlag jedoch die Höhe der Verzugszinsen nicht unterschreiten, 

die ohne seine Vorschreibung auf Grund des § se Abs. 1 fü� 

die nachzuzahlenden Beiträge zu entrichten gewesen wären'l. 

Damit wird aber die in den Erläuterungen aufge�eigte Problematik 

für die Krankenversicherungsträger nicht beseitigt, sondern 

sogar noch erweitert, weil nun nicht nur in jenen Fällen, 

in denen ein Beitragszuschlag nicht vorgeschrieben wird, 

die Verzugszinsen berechnet werden müssen, sondern auch dann, 

wenn auf Grund eines geringen Meldeverstoßes nur der Mindest­

beitragszuschlag zur Vorschreibung gelangen soll! 

Die Kammer der Wirtschaftstreuhänder empfiehlt daher - so 

wie dies derzeit teilweise Praxis der VerSicherungsträger 

ist - f�xe Beitragszuschläge, abgestuft nach der Art der 

Meldeverstöße für jene Fälle in Gas Gese:z aufzunehm�n, in 

denen d ie Beiträge entrichtet worde� sin�, und �iesE fixen 

bEträge jährlich zu valorisieren. 

Soferne infolge eines Meldeverstoßes Beiträge nachzuentrichten 

sind, sollte die bisherige Praxis (Beitragszuschlag nach 

§ 113 Abs.1 oder Verzugszinsen nach § 59 Abs.l ASVG) beibe ­

halten werden. 
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Zu Art. IV Z.l lit.c fE 227 Z.5 ASVG) 

Die Kammer der Wirtschaftstreuhänder hält die Begründung 

für eine Anerkennung der Zeiten des Bezuges einer Oberbrückungs­

hilfe als Ersatzzeiten nicht stichhaltig. Der angestellte 

Vergleich mit Zeiten des Arbeitslosengeldbezuges, die als 

Ersatzzeiten angerechnet werden, erscheint nicht zulässig, 

da dem Bezug von Arbeitslosengeld eine Beitragszahlung vorange­

gangen ist, während bei Bundesbediensteten eine vergleichbare 

Beitragsleistung nicht bestanden hat. 

Zu Art. IV Z. 7 (� 261a ASVG) 

Die Berechnung des Kinder2uschlages muß schon nach der zur 

Zeit in Geltung stehenden Fassung als überaus kompliziert 

bezeichnet werden. Anstelle einer Vereinfachung dieser Regelung 

im Interesse einer besseren Anwendbarkeit in der Praxis wird 

eine weitere Komplizierung vorgenommen. Hiedurch wir d die 

Berechnungsmethode dieses Pensionsbestan dteiles für die Be­

troffenen noch weniger einsichtig als bisher. 

Zu A�t. !V Z.ll fE 29a Abs.3 ASVE) 

Die Kammer der Wirtschafts treuhänder hat Vers t �ndnis für 

die schon des öfteren von der Volksanwalts:haf: vor�ebr2chten 

Beden k en gegen die urs�rUngli:he �egelung Ger Un!erhal:sbe­

stimm ung un d die Methoce ihrer Anre:hnung auf oen Ausgl ei chszu ­

lagenanspruch. Allercings d ür f t e  mit der vorgesehenen r;euregElung 

die Möglichkeit der Spekulation dann gegeben sein, wenn z�ischen 

dem U nterhaltsberechtigten und dem Unterhal:s pfli:htigen 

ein Einv ernehmen h erges t e llt werden kann, wodurch ein ent­

sprechen d niedriger Unterhal t s t i t el herbeigeführt w i rt. 
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Die Kammer bittet höflich um Kenntnisnahme und gestattet sich 

mitzuteilen, daß wunschgemäß -25 Ausfertigung�n dieser Stellung­

nahme unter einern dem Präsidium des National�ates zugeleitet 

wurden. 

Der Präsident: Der 
/ 
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